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Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung der Stadt Robel/ Miritz beschlief3t:

1. Der Vorentwurf des Bebuungsplanes “Energie- und Wirtschaftshof an der UmgehungsstralRe”
der Stadt Robel/ Muritz wird in der vorliegenden Fassung vom April 2024 beschlossen. Der
Vorentwurf der dazugehérigen Begriindung wird in der vorliegenden Fassung vom April 2024
gebilligt.

2. Der Vorentwurf des Bebuungsplanes “Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstrafie”
der Stadt Rébel/ Muritz mit der dazugehorigen Begriindung ist nach § 3 Abs. 2 BauGB im
Internet zu veroéffentlichen. Zusatzlich zur Veréffentlichung im Internet erfolgt eine 6ffentliche
Auslegung der Unterlagen im Amt Rdbel-Muritz, Bauamt.

Die Internetseite zur Einsichtnahme in die Unterlagen und die Dauer der Veroffentlichungsfrist
sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB ortstiblich bekannt zu machen.

3. Die Behoérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie
die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

4. Die Durchfuhrung der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
sowie der Nachbargemeinden wird gem. § 4b BauGB einem Dritten (Planungsburo)
Ubertragen.

Sachverhalt

Die Stadt Robel/Miritz plant die Verlegung des bestehenden Wirtschaftshof aus dem Wohngebiet am
Marienfelder Weg auf ein immissionsschutzrechtlich konfliktarmeres Grundstiick im Anschluss an das
Industriegebiet ,Glienholzweg" der Stadt. Mit Beschluss vom 14.09.2021 hat die Stadtvertretung den
Aufstellungsbeschluss zum Bebuungsplan “Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”
gefasst.

Durch das beauftragte Planungsbiiro wurde der Vorentwurf zum Bebauungsplan ausgearbeitet.
Nach der Billigung des Vorentwurfes durch die Stadtvertretung werden die gemaR Baugesetzbuch

durchzufiihrenden Beteiligungen der Offentlichkeit, der Behdérden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange durchgefuhrt. Weiterhin erfolgt die Abstimmung der Planung mit den



Nachbargemeinden.

GemalR § 3 Abs. 2 BauGB wird der Vorentwurf des Planes und der Begrindung im Internet
veroffentlicht und 6ffentlich ausgelegt.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
berthrt sein kann, sowie die Nachbargemeinden werden gemafR § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB
i.V.m. 8 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB von der Auslegung benachrichtigt und beteiligt.

Ort und Dauer der Auslegung sind gemaR § 3 Abs. 2 BauGB mit dem Hinweis, dass AuRerungen
wahrend der Auslegungsfrist von jedermann vorgebracht werden kénnen und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tiber die 5. Anderung des Bebauungsplanes
unbericksichtigt bleiben kénnen, ortsiiblich und Uber das Internet bekanntzumachen.

Bevor die Behtérden und Tréager der sonstigen 6ffentlichen Belange und die Nachbargemeinden im
Rahmen der frihzeitigen Unterrichtung beteiligt werden kénnen, ist es notwendig, dass die
Vorentwurfsunterlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch Beschluss von der
Gemeinde gebilligt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen X | Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen?

Nein Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in € ... UberplanméRige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in € ...l AuRerplanmélige Ausgabe

Anlage/n
1 Planzeichnung (6ffentlich)

2 Begriindung (6ffentlich)




SATZUNG DER STADT ROBEL/MURITZ UBER DEN BEBAUUNGSPLAN  Croeere i
1. Der afige Bestand im des it Stand vom Mai 2023 vird als Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
fichtig dargestelltbescheinigt. Hinsichtich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkle git der 2017 (BGB. 15, 3634), 2uletat gesindert durch Artikel 3 des Geseta 20, Dezember 2023 (BGBI. 2023
17 Vorbehalt, dass die Prifung auf Grundlage der Flurkarte nur grob erfolgte. Rechtsanspriiche kénnen ( ). zuletzt gedndert durch Arti fes Gesetzes vom 20. Dezember 2023
- Hioraus nicht abgeleitt werden 1 Nr. 394) wird nach durch die vom folgende Satzung dber
” den “Energie- und an der der Stadt 3
— bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B), erlassen:
Offentich bestellter Vermessungsingenieur
PLANZEICHNUNG TEIL A - ﬁ \\ TEXT - TEIL B . o Siegel .
B — iche F gemiR § 9 BauGB
_— A
\ 1. Art und MaR der baulichen Nutzung §9 Abs. 1 und 2 BauGB 2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom Die Hinweise
\ 1.1 Das festgesetzte Gewerbegabiet dient vonwiegend der Unterbringung von nicht erheblich ot Rivainans - armichen b oot r - * Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffélige Bodenverfarbungen entdeckt werden, ist gemat §
g g eg gung R 11 DschG M - V (GVBL M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehbrde zu
2uléssig sind aller Art Anlagen zur Erzeugung von Strom B benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fur
oder Warme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplitze und dffentiche Mit Schreiben vom wurde die zustandige Raumordnungsbehorde zur Anpassung an die Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverdndertem Zustand zu erhalten. Verantwortich
Betriebe, Geschilfis-, Biro- und Verwaltungsgebsude, Tankstellen, Anlagen fur sportiche Zwecke. Ziele der Raumordnung gemat § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt hierfor sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufdllige Zeugen, die
hidecke : 5
Ausnahmen gema § 8 Abs. 3 BauNVO sind unzuléssig Die Beteiligung der Offentichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer ffentiichen Auslegung den Wert des F D erlscht o ugang der Anzeige.
. o drig handelt, atzlich oder fanriassig ei h §86 Absatz 1 und 2 LBauO M-V
12 Das sonstige auf der Basis solarer * dient der Errichtung 2uletztvom ... - bis zum... e Ordnungeuid :‘gmag"zswzf;axzz‘a@'a:b:: ahvdssig, _?/nier nach § satz 1 un u
und dem Betrieb von bodennah " F Zulsssig sind Modulische Die von der Planung beriihrten Beharden und sonstigen Trager éffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 g
mit Solarmodulen sowie die fir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Anlagen fiir die BauGB zuletzt mit Schreiben VOM ............ 2ur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
und i ind Die Stadtvertretung hat am ............. den Entwurf des Bebauungsplan mit Begrindung beschlossen
und zur Auslegung bestimmt.
13 Die maximale Grundfiachenzahl wlr{d fr cas fstgesezto Goveroegabit 'au! 0,80 und fir das sonstige Die von der Planung berthien Behérden und sonstigon Tréger ffenticher Belange sind nach § 4 Abs Ar
auf der auf 0,6 begrenzt. 2 BauGB mit Schreiben vom . zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Avifauna
14 Die innerhalb des 2ulassigen werden auf eine maximale Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A und dem Text (Teil B) o Zeitiche des Starts der " und direkten hinsichtiich der
Oberkante von 82,00 m NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als Hochstmal beschrankt. Fir das sonstige einschlieBlich Begrindung und Umweltbericht mit Anhéngen, sowie die wesentich umwelibezogenen Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermeidung von Stérungen. Alternativ
Sondergebiet ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie® darf eine zulissige Hohe Sielungnahmen ":bs‘"R'."beﬁ;. Z.s' o 17;')&7 ;T‘ﬁ"ﬁ \!'z:zh T 3--A::h;9"a“ :‘;é Bauzeit fiir einzelne ohne ivitéten unter bestimmten
i p y ienststunden im Amt Robel-Miritz, Markplatz 1 in 8bel/Miritz, nact au (Kontrolle unmittelbar vor Baustart) auch innerhalb der Bruiperiode, sofern die Baumafinahmen
baulicher Anlagen von 70,00 m NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als Hochstmaft nicht Gberschritten sffentiich ausgelegen. Zusatzlich konnten die Planunterlagen des Entwurfs auf der Homepage des (Becnruhigung) dort ohne U,,,E,h,gc,,)u,‘g ertolgen
werden Gbel-Miirtz unter hiips:/www.amt-roebel-mueritz.de eingesehen werden. Die offentiiche -
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von Amphibien
Gemarkung Robel N 3 jedermann schrifich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kBnnen, am ... im « Baumatinahmen erfolgen auRerhalb der akiiven Phase in der Zeit von Oktober bis Februar. Solte sich
Flur 15 2. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, “Miritz-Anzeiger* bekannt gemacht worden. die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein
Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Einwander von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhinder. Die Leiteinrichtung ist fir die
Dauer der BaumaBinahmen zu erhalten. Die regelmaige Kontrolle der Funktionsfahigkeit der
2.1 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie” (SO Der i i n hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu
EBS) sind nicht bebaute Flachen durch die Einsaat von standortheimischem Saatgut oder durch Robel/Muritz, den .... Siegel erfolgen. Dariiber hinaus tagliche Kontrolle der Baugruben.
I Mahwiese Reptilien
P 22 Die mit A gekennzeichnete Fliche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 3. Die Stadwertretung hat die vorgebrachien Bedenken und Anregungen der Birger sowie die *  Baumalinahmen erfolgen auflerhalb der aktiven Phase in der Zeit von Oklober bis Februar. Sollte sich
oz Landschaftist als Baumreihe 2u erhalten, Stellungnahmen der Trager ffenticher Belange und Nachbargemeinden am ................ die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes  ein
L 3 Das Ergebnis Ist mitgetelit worden. Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindem. Die Leiteinrichtung ist fur die
“vﬂ“;“‘ 5 i Dauer der BaumaBnahmen zu erhalten. Die regelmaBige Kontrolle der Funktionsfahigkeit der
S Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am Replilienleiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu
e von der Stadtvertretung als Satzung beschiossen. Die Begriindung zum Bebauungsplan erfoigen
““",,‘“‘:‘"‘ ‘wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ..... ... gebilligt.
"o"““"‘%"""‘ Plangrundlage
S arundlag
RN
‘:‘,“:;\:":"‘ Lage- und Hohenplan des Vermessungsbiro Dipl.-Ing. Norbert Bémer , Mihlenstrafie 34 in 17207 Rébel/Miritz
jo! “ vom Mai 2023 e
RobellMiritz, den Siegel .
L ETRS89.UTM-33N; DHHN2016 o Geltungsbereich
4. Der bestehend aus der (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit Der réumliche ich des ist in der i im MaBistab 1: 1.500
ausgeferigt. dargestellt und belauft sich auf eine Fléche von etwa 7 ha. Er erstreckt sich auf die Flursticke 110/30,
146115, 157125, 159/21, 180/5, 180/6, 182/3, 183, 184, 185, 186/1, 191/3, 192/3 und 193/3 der Flur 15
innerhalb der Gemarkung Rébel sowie die Flursticke 74114 (tiw.), 741/5 (tw.), 74216, 74218, 74219, 742112,
Planzeichenerklirung Der Birgermeiser 742113, 750114, 75015 (thw.) und 750/16 der Flur 14 innerhalb der Gemarkung Robel.
I Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhalts R6belMiritz, den Siegel
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geéindert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBL. I S. 1802) (Iherei
1. Art der baulichen Nutzun, 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 5. Die Satzung iiber den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Ubersichtskarte
- Art der baulichen Nutzung - 1Nr. 1 Bau Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und Auskunft iber den Inhalt zu erhalten ist, DTK 25 aus dem Digitalen Basis-L des Amtlichen
L Gewerbegebiet §8BaiNVO S0 AM ... OFtSEIbIICH bekannt gemacht worden.. In der Bekanntmachung ist auf die (ATKIS Basis.DLM) L
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens.- und Formvorschriten und von Mangeln der Abwagung =
[soems] Sonstiges Sondergebiet §11 Abs. 2 BauNvo einschlieBlich der sich ergebenden Rechisfolgen (§§ 214, 215 BauGB) sowie die Moglichkelt
auf der Basis solarer i Entschédigungsanspriichen geltend zu machen und das Erioschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB)
2. Ma dor baulichen Nutzung §9 Abs. 1 Nr. 1 BausB hingewiesen worden. Die Satzung ist am in Kraft getreten.
3 uli jutzu .1 Nr. 1 Bau
GRZ 0,60 Grundfchenzahl
0K 70,00 Oberkante baulicher Anlagen als Hachsimaf in Meter iber NHN
i Der Bi e
im amtlichen Hohenbezugssystem DHHN 2016 or Blrgermeister
Robel/Miritz, den Siegel
3. Baugrenzen §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Baugrenze
Verkehrsfléchen §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
|:| éffentliche Verkehrsfléche
Rechtsgrundlagen
A Ein- und Ausfahrt echtsgrundiage; O
5. Griinfliche 9 Abs. 1Nr. 15 BauGB p——"
rinfidchen §9 Abs. 1 Nr. 15 Bau « Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S
. private Grinflache 3634), zuletzt gedindert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 INr. \ Vi
6. Planungen, und Fléchen fiir 2um Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft §9 Abs. 1 Nr. 20 . (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | 5.3786), zuletzt geéindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 |
: Umgrenzung von Fléchen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Nr. 176)
Natur und Landschaft
A Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2.2 +  Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
- Sonstige Planzeich (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S.
. Sonstige Planzeichen 1802)
Grenze des raumiichen Geltungsbereichs 9 Abs. 7 BauGB
& s «  Gesetz iiber und L - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gendert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember
1. Darstellung ohne Normcharakter 2022 (BGBI. I S. 2240)
— 15 — vorhandene Hahen in Meter iber NHN im Bezugssystem DHHN2016 . Gesetz des Landes  MecklenburgVorpommem  zur  Ausfihrung  des ~ -
s Bematiung n Meter i - NalSchAG M) i d. . der = STADT ROBEL/MURITZ 7N
MaRstab: 1 : 1,500 +—t ot Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 1 des MIKAVI
i1 1606 aster .. . .
laBstab: 1: 1. Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546) Bebauungsplan "Energie- und . PLANUNG
T,y Graben verrohrer Graben (Gewésser 2. Oranung) . (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geandert durch Gesetz vom 9. April an der
0 75 150 2024 (GVOBI. M-V S. 110) MIKAVI Planung GmbH
i t { Met Nutzungsschablone s 1';‘3‘1‘%@;;76“:6 Zﬁ
— eter s «  Hauptsatzung der Stadt Rébel/Mritz in der aktuellen Fassung _ i nbec
[}z Vorentuur - Stand April 2024 io@min-anons b0
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1. Anlass und Ziel der Planung, Aufstellungsverfahren

Die Stadt Robel/Miritz plant die Verlegung des bestehenden Wirtschaftshof aus dem Wohn-
gebiet am Marienfelder Weg auf ein immissionsschutzrechtlich konfliktarmeres Grundstiick im
Anschluss an das Industriegebiet ,Glienholzweg” der Stadt.

Fir den dazu einbezogenen etwa sieben Hektar groBen Geltungsbereich soll ein Bebauungs-
plan aufgestellt werden, der den Wirtschaftshof und die Eigenversorgung der Stadt mit erneu-
erbarer Energie in Einklang bringen soll. Die damit in Verbindung stehende Errichtung einer
Freiflachen-Photovoltaikanlage, einer fortschrittlichen Nahwarmeproduktion und eines griinen
Gewerbegebiets werden somit planungsrechtlich vorbereitet.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungs-
straBe” mochte die Stadt Robel/Miritz einen durch das bestehende Industriegebiet bereits
vorgepragten Raum nutzen, um den Energiebedarf durch eine stadteeigenen Solarpark und
weitere Quellen der erneuerbaren Energiegewinnung zu entwickeln und die gewonnene Ener-
gie vor Ort zu nutzen.

Der Geltungsbereich ist dem Industriegebiet Glienholzweg im Stidosten der Stadt Robel/Miiritz
angebunden. Hierdurch wird das Wohngebiet im Bereich des Marienfelder Weges entlastet.
Die oben zusammengefassten Absichten der Nutzung werden im Flachennutzungsplan bereits
bertcksichtigt.

Die durch die Stadt formulierten Planungsziele haben in zweierlei Hinsicht eine besondere Be-
deutung im Sinne des Planerfordernisses gemal3 § 1 Abs. 3 BauGB:

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung das
Interesse [...] als ,Uberragendes” und damit hochstrangiges offentliches Interesse; zusatzlich
wird das ebenfalls hochrangige Interesse der 6ffentlichen Sicherheit an dessen Seite gestellt.

Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel einer na-
hezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei Weitem noch nicht erreicht
ist - die erneuerbaren Energien in Schutzgiterabwagungen Vorrang haben sollen (Soll-Bestim-
mung) weil die Definition der erneuerbaren Energien als im Uberragenden 6ffentlichen Inte-
resse und der 6ffentlichen Sicherheit dienend im Fall einer Abwagung dazu fihren, dass das
besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien bericksichtigt werden muss (vgl. Gesetz-
entwurf der Bundesregierung ,-Entwurf eines Gesetzes zu SofortmaBnahmen fir einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren MaBnahmen im Stromsektor”,
BT-Drs. 20/1630, S.159).

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, ,SofortmaBnahmen" flr einen ,be-
schleunigten” Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die Regelungen
des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum Tragen kommen.

Jede abweichende Auslegung wirde nach Einschatzung der Stadt dem gesetzgeberischen An-
liegen deutlich widersprechen.

Bebauungsplan der Stadt Rébel/Mdritz Begriindung Stand April 2024
.Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”
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Folgerichtig sieht die Stadt Robel/Mritz das in Rede stehende Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien gerichtete
MaBnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem Klimaschutzgebot des Art. 20a
GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss vom 23. Marz 2022 — 1 BVR 1187/17 -,
NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104).

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan ,Energie- und Wirtschaftshof an der Umge-
hungsstraBe” hat die Stadtvertretung der Stadt Robel/Miritz am 14.09.2021 gefasst.

Bebauungsplan der Stadt Rébel/Mdritz Begriindung Stand April 2024
.Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”
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2. Grundlagen der Planung
2.1 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der Planzeichnung im MafBstab
1: 1.500 dargestellt und belauft sich auf eine Flache von etwa 7 ha. Er erstreckt sich auf die
Flurstiicke 110/30, 146/15, 157/25, 159/21, 180/5, 180/6, 182/3, 183, 184, 185, 186/1, 191/3,
192/3 und 193/3 der Flur 15 innerhalb der Gemarkung Rébel sowie die Flurstiicke 741/4 (tlw.),
741/5 (tlw.), 742/6, 742/8, 742/9, 742/12, 742/13, 750/14, 750/15 (tlw.) und 750/16 der Flur 14
innerhalb der Gemarkung Robel.

2.2  Planungsgrundlagen

Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes flr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom Marz 2023, Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Libecker Str.
289, 19059 Schwerin

Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Hohenbezugssystem: DHHN2016

2.3  Rechtsgrundlagen

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S
3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 394)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S.3786), zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 176)

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
| S. 1802)

o Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240)

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546)

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 9. April 2024 (GVOBI. M-V S. 110)

o Hauptsatzung der Stadt Robel/Miiritz in der aktuellen Fassung
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3. Ausgangssituation
3.1 Charakter des Planungsraumes

Der Planungsraum befindet sich stidwestlich des Stadtkerns der Stadt Robel in dem Landkreis
Mecklenburgische Seeplatte und wird Uber eine bestehende Zufahrt der dstlich verlaufenden
UmgehungsstraBe L 24 erschlossen. Es handelt sich teilweise um Griinland und zum Teil um
gewerbliche Flachen, die derzeit als Kompostlager der Stadt genutzt werden.

Der Geltungsbereich wird westlich und stdlich von den bestehenden Gewerbebetrieben des
Industriegebietes ,Glienholzweg” und 0Ostlich von der Ortsumgehung, der LandesstraBBe L 24,

eingefasst. Im Norden begrenzt der Glienholzweg den Geltungsbereich.

Abbildung 1: 3D-Darstellung der Planungsraumes (Geltungsbereich rot markiert); virtualcity MAP

Der Geltungsbereich wird zum Teil von Baumen und Geholzstrukturen umgeben. Innerhalb des
Geltungsbereiches befinden sich ebenfalls vereinzelte Vegetationsstrukturen, die teilweise in-
nerhalb der Planung erhalten werden. Hierzu zahlt die gesetzlich geschiitzte Baumreihe im
Stiden des Plaungsraums. Das natlrliche topographische Gelande ist als eben zu bezeichnen
und steigt innerhalb des Planungsraumes von etwa 64 m HN auf bis zu maximal 67 m HN an.

LRt B

Abbildung 2: Geltungsbereich mit angrenzenden Betrieben, Blickrichtung Westen ausgehend von der L 24
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Abbildung 3: Geltungsbereich mit angrenzenden Betrieben, Blickrichtung Siiden ausgehend vom Glienholzweg

Innerhalb des Geltungsbereiches sind im Norden und Osten Graben vorhanden. Darlber hin-
aus verlauft im Stden des Planungsraumes ein verrohrter Graben. Aufgrund der Nutzung des
Planungsraumes als Griinland und der damit in Verbindung stehenden Bearbeitung der Flache
und der umliegenden Industriebetriebe ist die artenschutzrechtliche Bedeutung des einbezo-
genen Geltungsbereiches als gering einzuschatzen.

Im Stdwesten des Planungsraumes befinden sich derzeit zwei noch in Benutzung befindliche
Gartenparzellen, im Siidosten befindet sich ein Lagerplatz fiir Schittglter. An den Geltungs-
bereich grenzt zentral eine Klaranlage mit einem entsprechenden Klarbecken an.

Abbildung 4: Luftbild mit Detailansichten bestehender Nutzungen
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Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale Naturmonu-
mente), 25 (Biospharenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet) und 28 (Naturdenkmaler) des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) oder europaische Schutzgebiete sind im gesamten
Geltungsbereich nicht vorhanden.

Das europaische Vogelschutzgebiet DE 2642-401 ,Muritz-Seenland und Neustrelitzer Klein-
seenplatte” befindet sich ca. 50 m nérdlich und ca. 250 m sudlich des Planungsraumes. Das
nachstgelegene nationale Schutzgebiet stellt das Landschaftsschutzgebiet LSG 041a ,Mecklen-
burger GroBseenland” in ca. 800 m Entfernung nérdlich dar.

3.2 libergeordnete Planungen

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsdtzen der Raumordnung. Dabei sind die einzel-
nen Bundeslander gebunden, Gibergeordnete und zusammenfassende Plane oder Programme
aufzustellen.

Ziele der Raumordnung sind gemal3 § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von
raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager der Raumordnung ab-
schlieBend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungspla-
nen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Fir gemeindliche Bauleitplanverfah-
ren besteht eine Anpassungspflicht.

Bei den Grundsatzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemal3 § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG
um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben fiir nachfol-
gende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen. Flr nachgeordnete Bauleitplanverfahren
besteht eine Beriicksichtigungspflicht.

Fir Planungen und MaBnahmen der Stadt Robel/Miritz ergeben sich die Ziele, Grundsatze und
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen:

e Raumordnungsgesetz (ROQG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI.
| S. 2986), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 88)

¢ Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5.Mai 1998 (GVOBI. M-V
1998, S.503, 613), zuletzt gedndert zuletzt gedndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9.
April 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181)

¢ Landesverordnung liber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vor-
pommern (LEP-M-V) vom 27. Mai 2016

¢ Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS)
vom 19. August 2010
Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsatzen
der Raumordnung zu priifen. Rechtsgrundlage hierfir sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs.
4 BauGB.
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Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die raumliche Entwicklung und Ordnung eines
Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebietes, die Besonderheit
des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunktionen tber
die Raumbedeutsamkeit eines Vorhabens.

Im LEP M-V sind bereits konkrete Vorgaben fir die Entwicklung der Erneuerbaren Energien
getroffen worden. GemaB3 dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in allen Teilrdumen
eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen.

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie moglich zu redu-
zieren.

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung
von MaBBnahmen
- zur Energieeinsparung,
— der Erhéhung der Energieeffizienz,
— der ErschlieBung vorhandener Warmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geother-
mie sowie
— der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in der
Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen

erreicht werden.

Bei Planungen und MaBnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trachtigungen naturschutzfachlicher Belange fiihren, ist zu priifen, ob rechtliche Ausnahmere-
gelungen aus zwingenden Griinden des iberwiegenden o&ffentlichen Interesses angewendet
werden kdnnen. Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen effizient und flachensparend errichtet
werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von
Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fir Freiflachen-Photovoltaikanlagen in An-
spruch genommen werden (Z) (LEP M-V 2016 Z 5.3 (9)).

In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm M-V wird der Planungs-
raum als Vorbehaltsgebiet Tourismus und Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt.

Bei dem Geltungsbereich handelt es sich um eine durch das angrenzende Industriegebiet und
landwirtschaftliche Nutzung vorgepragte Flachenkulisse. Eine mdgliche touristische Entwick-
lung lasst sich hieraus nicht ableiten. Auch zukiinftig ist eine touristische Nutzung der Flachen
nicht absehbar.

Bebauungsplan der Stadt Rébel/Mdritz Begriindung Stand April 2024
.Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”



Seite |9

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Festlequngskarte des LEP M-V (Planungsraum rot markiert)

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte zudem
die textlichen Vorgaben des RREP MS zu beachten. Grundsatzlich ergibt sich auch aus dem
RREP MS ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Es wird aus-
gefihrt, dass an geeigneten Standorten die Voraussetzungen fiir den weiteren Ausbau rege-
nerativer Energietrager [...] geschaffen werden sollen (RREP MS Programmsatz 6.5.).

Durch MaBnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhohung der Energieeffizienz und die Nutzung
regenerativer Energietrager soll die langfristige Energieversorgung sichergestellt und ein Bei-
trag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP MS Programmsatz 6.5.4). Damit rich-
tet sich die langfristige raumordnerische Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenera-
tiver Energiequellen, auch im Hinblick auf den Klimaschutz.

Auch fir die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind konkrete Entwick-
lungsabsichten des RREP MS zu berticksichtigen. Gemal dem Programmsatz 6.5.8 RREP MS
sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebauden oder Larmschutzwanden bzw. auf vorbelasteten
Standorten wie Konversionsflachen aus wirtschaftlicher oder industrieller Nutzung errichtet
werden. Dem tragt die Stadt Robel/Mritz mit der vorliegenden Planung Rechnung. Es handelt
sich bei dem Planungsraum auf Grund des angrenzenden regional bedeutsamen Industriege-
bietes und der LandesstraBe um einen vorbelasteten Raum.

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energietragern kommt
damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung
zu.

Mit dem im Juni 2021 festgelegten Kriterienkatalog des Ministeriums flir Energie gemeinsam
mit dem Landwirtschaftsministerium kann unter Erfillung dessen, die Nutzung von Ackerfla-
chen auBerhalb des 110 m-Korridors zugelassen werden.

Somit wird auch von Landesseite auf die erforderlichen Ausbaupfade der angestrebten Ener-
giewende reagiert.
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Die geltende Rechtsprechung sieht die Raumbedeutsamkeit einer Planung regelmaBig als ge-
geben, wenn durch die Auswirkungen der Planung, aufgrund ihrer Dimension auf Grund von
Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung, Gber den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen.
Auf Grund der geringen Dimension des Geltungsbereiches von 5 ha und den 6rtlichen Gege-
benheiten ist eine Raumbeeinflussung die Giber den Nahbereich nicht anzunehmen. Dement-
sprechend ist die Bagatellschwelle nicht tberschritten. Aus diesem Grund ist ein Antrag auf
Zielabweichung gemaB der Drucksache 7/6169 nicht notwendig.

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energietragern kommt
damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung
zu. Dem kann die Stadt Robel/Mdritz mit der vorliegenden Planung Rechnung tragen.

Darilber hinaus wird innerhalb der Festlegungskarte des RREP MS der Planungsraum als Regi-
onal bedeutsamer Standort fir Gewerbe und Industrie dargestellt. Diese Standorte dienen laut
dem Ziel 4.3.1 (2) RREP MS der Ansiedlung und Erweiterung von Gewerbe- und Industrieun-
ternehmen.

Die vorliegende Planung zielt auf die Errichtung eines Energie- und Wirtschaftshof im direkten
Anschluss an das bestehende Industriegebiet Glienholzweg ab und tragt damit zur Biindelung
der gewerblichen Nutzung bei. Durch die zusatzliche Ansiedlung der Freiflachen-Photovolta-

ikanlage soll unter anderem das Industriegebiet eine direkte Energieversorgung erhalten.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus der Festlegungskarte des RREP MS (Planungsraum lila markiert)

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behdrdenverbindliches Handlungsprogramm einer
Stadt oder Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen im Verhaltnis zum
Blrger nach auBen. Er verursacht dennoch rechtliche Wirkungen von erheblicher Reichweite.
Er bildet den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1
BauGB bestimmt ist.
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Der Flachennutzungsplan der Stadt Robel/Mdritz in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.12.2021 stellt den einbezogenen Planungsraum als sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung ,Solarenergie” und als gewerbliche Bauflache dar. Der Bebauungsplan ,Energie-
und Wirtschaftshof an der Umgehungsstrae” gilt im Sinne des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB als ,aus
dem Flachennutzungsplan entwickelt”.

Abbildung 7: Auszug de wramen Fldchenntzungsplans (Planungsraum rot markiert)

-
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4. Planungsinhalt
4.1 Stadtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplans ist es, eine stadtebauliche Ordnung gemaB den in § 1 Abs. 3 und
5 BauGB aufgefiihrten Planungsleitsatzen zu gewahrleisten. Zur Gewahrleistung einer stadte-
baulichen Ordnung und zur gestalterischen Einflussnahme, im Sinne der baulichen Verdich-
tung, ist es erforderlich, diese Forderungen Uber einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
festzusetzen.

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung eines Gewerbegebietes sowie eines sonsti-
gen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-
lungsenergie” (SO EBS) planungsrechtlich die Realisierung eines Energie- und Wirtschaftshofes
zu ermdglichen und zu sichern. Dabei ist neben der Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaik-
anlage auch ein mit Hackschnitzeln betriebenes Heizwerk zur Erzeugung von Nahwarme ge-
plant.

Der Flachenzuschnitt erfolgte auf Grund stadtebaulicher Gesichtspunkte. Der Planungsraum ist
gekennzeichnet durch die direkte Koppelung mit dem bestehenden Industriegebiet, die giins-
tige Verkehrsanbindung und der reliefarmen Topografie.

Das stadtebauliche Konzept ist auf die Errichtung eine stadteeigenen Wirtschaftshof im Zu-
sammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energien und deren direkten Verarbeitung fir
den Eigenbedarf an Storm und Nahwarme der Stadt ausgelegt. Die Hackschnitzel werden dabei
als biogener und regenerativer Brennstoff in einem entsprechenden Heizwerk genutzt und zur
Energie- und Warmeversorgung verwendet. Die erzeugte Energie entsteht verbrauchsnah und
soll Gber dem Eigenbedarf hinaus auch der kommunalen Wohnungsgenossenschaft sowie an-
grenzenden gewerblichen Nutzern zur Verfiigung gestellt werden. Die Nahe zum bestehenden
Gewerbe- und Industriegebiet ermdglicht direkte Energielieferungen fir bestehende energie-
intensive Betriebe aus der geplanten Energiegewinnung im Planungsraum.

Zu Wohnnutzungen sowie hochwertigen Biotopstrukturen wird mit der vorliegenden Planung
ein ausreichend groBer Abstand eingehalten, um immissionsrechtliche Konflikte zu vermeiden.
Ziel dieser Abstande ist der Schutzanspruch einschlieBlich einer vorsorgenden Pufferzone fir
mogliche mittelbare anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Vorhabens.

4.2  Artund MaB der baulichen Nutzung

Zielstellung der Planung ist es die Errichtung eines Wirtschaftshofes mit einer eigenstéandigen
Energiegewinnung bzw. -erzeugung. Hierzu werden ein Gewerbegebiet und ein sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung ,Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie”
festgesetzt.
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Innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes sind gemal § 8 Abs. 2 BauNVO Gewerbebetriebe
aller Art einschlieBlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus solarer Strahlungs-
energie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe ebenso wie Ge-
schafts-, Buro-, und Verwaltungsgebdude, Tankstellen und Anlagen fir sportliche Zwecke zu-
lassig.

Unzuldssig sind Ausnahmen gemal3 § 8 Abs. 3 BauNVO wie Wohnungen fir Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie flr Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet und ihm gegenliber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen
fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergniigungsstatten. Vorlie-
gend ist die Errichtung von Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter nicht notwendig oder vorgesehen. Objektive betriebliche
Grunde fir die Existenz einer solchen Wohnung liegen im Planungsraum nicht vor. Der Gel-
tungsbereich befindet sich am Rand der Stadt R6bel/Miritz in der eine betriebsnahe Versor-
gung mit Wohnraum maoglich ist. Aus diesem Grund sind Ausnahmen dieser Art nicht zulassig.
Auf Grund der geplanten Nutzung innerhalb des Planungsraumes ist die Ansiedlung von An-
lagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und von Vergniigungsstat-
ten nicht vertraglich. Aus diesem Grund sind entsprechende Ausnahmen unzulassig.

Fur das festgesetzte Gewerbegebiet wird die maximale Grundflachenzahl (GRZ) auf 0,8 be-
grenzt.

Im Interesse einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung und der Reduzierung der erforder-
lichen Eingriffe auf ein notwendiges Mal3 wird die Grundflachenzahl (GRZ) firr das sonstige
Sondergebiet auf 0,60 begrenzt. Zu berlcksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich
die Uberbauten Flachen innerhalb des sonstigen Sondergebietes nicht mit den geplanten ver-
siegelten Flachen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der erforderlichen Eingriffe
in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewahlt, die die ma3gebenden Bodenfunktionen
auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefahrdet.

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die Hohe baulicher
Anlagen (H) in Metern tGber DHHN16 zur Bestimmung des MaBes der baulichen Nutzung, ins-
besondere zur Vermeidung von unndtigen Beeintrachtigungen des Orts- und Landschaftsbil-
des innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzt wird. Die gewahlte Hohe orientiert sich an
der Hohe der vorhandenen, zuldssigerweise errichteten baulichen Anlagen.

Die zuldssigen Gebaudehodhen werden mit Hilfe einer maximalen Oberkante beschrankt. Diese
wird im Gewerbegebiet auf 82,00 m HNH im Bezugssystem DHHN 2016 festgesetzt. Das ent-
spricht einer Hohe der Oberkante der Gebdude von maximal 18 m Uber dem vorhandenen
Gelande.

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sind bauliche Anlage mit einer Hohe von maximal
70,00 m NHN im Bezugssystem DHHN 2016 zulassig.

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil des Vorhabengrund-
stlickes festgesetzt, auf dem das zulassige Mal3 der baulichen Nutzung realisiert werden soll.
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Flachenbilanz

Geltungsbereich 69.509 m?
Gewerbegebiet 36.796 m?
Sonstiges Sondergebiet 29.985 m?
Maximale Versiegelung i. V. m. GRZ 0,8 im GE 29.437 m?
Maximale Uberbauung i. V. m. GRZ 0,6 in SO EBS 17.991 m?

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

4.3

1.

Das festgesetzte Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheb-
lich belastigenden Gewerbebetrieben. Zuldssig sind Gewerbebetriebe aller Art ein-
schlieBlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus solarer Strahlungsener-
gie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe, Geschafts-,
Bilro- und Verwaltungsgebaude, Tankstellen, Anlagen fir sportliche Zwecke. Ausnah-
men gemal § 8 Abs. 3 BauNVO sind unzulassig.

Das sonstige Sondergebiet ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie”
dient der Errichtung und dem Betrieb von bodennah aufgestéanderten Freiflachen-Pho-
tovoltaikanlagen. Zuldssig sind Modultische mit Solarmodulen sowie die fiir den Betrieb
erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Anlagen fir die Energiespeicherung und
-verarbeitung, Umspannstationen, Wechselrichterstationen und Zaunanlagen.

Die maximale Grundflachenzahl wird fir festgesetzte Gewerbegebiet auf 0,80 und fir
das sonstige Sondergebiet ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie”
auf 0,6 begrenzt.

Die innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes zuldassigen Gebdaudehdhen werden
auf eine maximale Oberkante von 82,00 m NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als
HochstmaB beschrankt. Fir das sonstige Sondergebiet ,Energiegewinnung auf der Ba-
sis solarer Strahlungsenergie” darf eine zulassige Hohe baulicher Anlagen von 70,00 m
NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als Héchstmal nicht Gberschritten werden.

Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Uber den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde (iber § 9 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 BauGB die Mdglichkeit, landschaftspflegerische MaBnahmen bzw. Fldachen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.

Die Betriebsflache der Freiflachenphotovoltaikanlage wird durch spontane Begriinung oder Ini-

tialsaat mit regionaltypischem Saatgut in eine extensives Mahwiese umgewandelt. Es erfolgt

eine dauerhafte naturschutzgerechte Nutzung der Flache als extensive Mahwiese. Dauerhaft
untersagt ist der Umbruch, die Nachsaat und die Behandlung der Flache mit Diinge- und Pflan-

zenschutzmitteln.
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Das Walzen und Schleppen ist im Zeitraum vom 1. Marz bis 15. September untersagt. Die Pflege
der Flachen erfolgt durch eine maximal zweimal jahrliche Mahd oder Beweidung mit Schafen.

Die dazu formulierten Festsetzungen beziiglich der MaBnahmen enthalten aufgrund des feh-
lenden bodenrechtlichen Bezuges keine Festlegungen zur Erreichung des festgelegten Ent-
wicklungsziels.

Diese werden in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung naher erlautert und die fir den In-
vestor verpflichtende Sicherung der MaBBnahmen erfolgt innerhalb des Stadtebaulichen Ver-
trages. Hierzu heiBt es im § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB, dass anstelle von planerischen Darstellungen
und Festsetzungen im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 2 und 3 BauGB auch vertragliche Vereinbarun-
gen gem. § 11 und 12 BauGB getroffen werden koénnen. In § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ist
ausdricklich bestimmt, dass Gegenstand eines stadtebaulichen Vertrages auch die Durchfiih-
rung des Ausgleiches i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB sein kann.

Der stadtebauliche Vertrag setzt insoweit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus,
er macht sie entbehrlich. Die Gemeinde muss durch die vertragliche Regelung sicherstellen,
dass der tatsachliche Erfolg der Kompensation hierdurch ebenso sichergestellt wird, wie durch
eine ansonsten bauplanerische Festsetzung. Der Vertrag muss zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses vorliegen.

Die bestehende nach § 19 NatSchAG gesetzlich geschiitzte Baumreihe im Siiden des Geltungs-
bereiches wird als solche erhalten und geschitzt.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes ,Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-
lungsenergie” (SO EBS) sind nicht bebaute Flachen durch die Einsaat von standorthei-
mischem Saatgut oder durch Selbstbegriinung als extensive Mahwiese zu entwickeln.

2. Die mit A gekennzeichnete Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist als Baumreihe zu erhalten.

4.4  Ortliche Bauvorschriften

Die Gemeinden und Stadte haben aufgrund der Ermachtigung, ,ortliche Bauvorschriften” er-
lassen zu konnen, die Moglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tatig zu werden. Die
Rechtsgrundlage fiir ein solches Handeln ist auf Landesebene durch § 86 Bauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern geregelt. Fir das in Rede stehende Vorhaben sind aufgrund der Vorpra-
gung keine ortlichen Bauvorschriften geplant.
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5. Auswirkung der Planung
5.1 Umweltpriifung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine Umweltprifung
durchzufiihren. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein gesonderter Teil der Begrin-
dung des Bebauungsplans ist, darzustellen.

Nach der friihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange ge-
mal § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des Umfangs und Detaillie-
rungsgrades der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse
im Umweltbericht.

Durch die Umweltpriifung konnen vorhersehbare erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt
sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden.

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzguter nach § 2a
BauGB untersucht. Aufgrund der Standortsituation und mdglicher Umweltwirkungen des Vor-
habens wird insbesondere flr die Schutzglter Mensch, Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft
ein erhohter Untersuchungsbedarf festgestellt.

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes fir die Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-
weltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschlieBlich eines Zu-
satzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewahlt. Zusammenfassend wur-
den drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhohten Untersuchungsbedarf festgestellt:

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flacheninanspruchnahme
betreffen die Schutzgiter Boden, Tiere und Pflanzen.

2. Larm, Staub sowie Schadstoffimmissionen wahrend der Bau- und der Betriebsphase sind
bezlglich der Schutzgiter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurtei-
len.

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezliglich der Schutzguter Tiere, Mensch und Land-
schaftsbild zu beurteilen.

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird unter Beach-
tung der Einflisse der Landwirtschaft und angrenzenden immissionstrachtigen Nutzungen ab-
gesehen. Von ihr waren keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkennt-
nisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatanspriichen vor dem Hintergrund der
ortlichen Gegebenheiten sichere Riickschlisse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter
Arten zulassen.

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich
dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Es ist davon auszugehen,
dass Reptilien, Boden- und Geholzbriter von der Planung tangiert werden, deren Betroffenheit
jedoch durch eine angepasste Bauzeitenregelung verhindert werden kann.
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Die Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden erfolgt in ei-
nem gesonderten Fachbeitrag.

Die Einfriedung des sonstigen Sondergebiets wird so gestaltet, dass die Durchgéngigkeit fiir
Kleintiere gegeben ist. Hierzu wird dieser in einem Abstand von 10 cm oberhalb der Gelande-
oberflache errichtet.

5.2 Immissionsschutz

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gilt es zu prifen, ob die Planung Auswirkungen auf im-
missionsschutzrechtliche Belange nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) hat.
Wesentliches Ziel ist die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gemaB § 1 Abs. 6
BauGB.

Immissionen die nach Art, Dauer oder AusmaB dazu geeignet sind Gefahren oder erhebliche
Nachteile und Belastigungen fir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren,
sind gemal § 3 Abs. 1 BImSchG als schadliche Umwelteinwirkungen definiert. Dabei werden
Immissionen dort gemessen, wo sie einwirken.

Nach & 50 BImSchG sind die fir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so
zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen so weit wie moglich vermieden werden. Die-
ses Vorsorgeprinzip dient sowohl dem Schutz vorhandener stérintensiver Nutzungen gegen
heranriickende schutzbedirftige Nutzungen als auch der unmittelbaren Gewahrleistung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse fiir storempfindliche Nutzungen.

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) stellt die Grundsatze hinsichtlich
des Larmschutzes dar. Die dort festgelegten Immissionsrichtwerte dirfen grundlegend nicht
Uberschritten werden.

Diese betragen in: tags nachts
Industriegebieten 70 dB(A) 70 dB(A)
Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A)
Kerngebieten, Dorfgebieten 60 dB(A) 45 dB(A)
und Mischgebieten

allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) 40 dB(A)
und Kleinsiedlungsgebieten

Reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebieten, Gebieten fir 45 dB(A) 35 dB(A)

Krankenhduser und Pflegeanstalten

Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte, einzelne kurze Gerauschspitzen diirfen die Richt-
werte am Tag um maximal 30 dB(A) und in der Nacht um maximal 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei den umliegenden Flachen handelt es sich laut des Flachennutzungsplans um gewerbliche
Bauflachen und Mischgebiete.
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Geplante Nutzungen innerhalb und auBerhalb des Bebauungsplangebietes haben dem gegen-
Uber einen Anspruch darauf, von allen erheblichen Stérungen, insbesondere Immissionen, frei-
gehalten zu werden, die ein gesundes Wohnen oder Arbeiten stéren, beeintrachtigen oder
erheblich belastigen kénnen.

Mit Uberschreitungen der jeweiligen Grenzwerte innerhalb und angrenzend an den Geltungs-
bereich ist fir die geplante Errichtung des Wirtschaftshofs und der dazugehérigen Gewinnung
von Energie aus regenerativen Quellen, die im Zusammenhang mit der Festsetzung des Ge-
werbegebietes stehen, nicht zu rechnen.

Zu den nachstgelegenen Wohnnutzungen wird ein Abstand von mindestens 45 m zur Bau-
grenze eingehalten. Erhebliche negative Beeintrachtigungen durch Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte sind nicht zu erwarten.

Fir das sonstige Sondergebiet des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen Im-
missionswirkungen vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen
Auswirkungen im Sinne von Uberschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenz-
werte fihren kénnten.

Blendwirkungen
Ungewollte Reflexionen kénnen den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen mindern.

,Das Sonnenlicht fallt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberflache des Solarmoduls. Ein Teil
von dieser Strahlung wird durch die Oberflache nicht absorbiert, sondern reflektiert.

Das kann sowohl an der Abdeckung des Solarmoduls wie auch im Innern des Solarmoduls
erfolgen. Die Reflexionsverluste in Photovoltaik Modulen kénnen bis zu zehn Prozent ausma-
chen, womit der mogliche Ertrag also erheblich gemindert wird. Die Hohe der Reflexionsver-
luste hangt von der Oberflachenstruktur ab.

Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede Solarzelle eine
Antireflexionsschicht  eingebaut, um die Verluste maoglichst klein zu halten.
Alle Antireflexschichten kdnnen dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null vermindern.

Aus diesem Grund wird zusatzlich die Oberflache der Solarzellen texturiert. Durch die Texturie-
rung erhalt die Solarzelle eine andere Oberflachenstruktur, die es ermdglicht, dass mehr Pho-
tonen genutzt werden kdnnen. Die Kombination von diesen Methoden kénnen die Reflexions-
verluste auf unter 1 Prozent senken.”’

Die Module sind in ihrer Oberflache und Ausrichtung unabhangig davon so zu gestalten, dass
keine storenden Blendwirkungen hervorgerufen werden.

An das sonstige Sondergebiet angrenzend befindet sich die LandesstraBe L 24. Eine zu beach-
tende Beeintrachtigung ist auszuschlieBen. Die Umsetzung des Vorhabens ist so zu gestalten,
dass die Blendwirkungen keine Grenzwerte Uiberschreitet.

I https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste)

Bebauungsplan der Stadt Rébel/Mdritz Begriindung Stand April 2024
.Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”


https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste)

Seite |19

Auch fur schallempfindliche Saugetierarten, wie Fledermause, kdnnen Larmimmissionen rele-
vant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage. Die Solar-
module produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor der Einspeisung ins offentliche
Stromnetz sowie vor der Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom umwandelt.

Innerhalb der Hauptaktivitatszeitraume von Fledermausen (Dammerung und Nachts) werden
die Solarmodule aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung keinen Strom produzieren. Ne-
gative Auswirkungen auf diese schallempfindlichen Arten kdnnen dahingehend ausgeschlos-
sen werden.

5.3 Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Fir die Entwicklung der im Gewerbegebiet zulassigen Nutzungen ist ein Anschluss an das be-
stehenden Ver- und Entsorgungsnetzes erforderlich. Ebenso ist in Verbindung mit der Planung
der Ausbau des Nahwarmenetzes vorgesehen.

Die duBere ErschlieBung der Telekomunikation, der Energieversorgung, der Trinkwasserver-
und Abwasserentsorgung, sowie der Verwertung des anfallenden Niederschlagswassers ist auf
Grund der umliegenden Nutzungen gegeben. Die geplanten Gebaude sind an die Trinkversor-
gung und Abwasserentsorgung anzuschlieBen. Die Anschliisse mlssen beantragt und herge-
stellt werden. Die Anschlusspunkte fiir die Versorgung und Entsorgung des Grundstiickes wer-
den nach Antragstellung festgelegt.

54 Gewadsser

Im Planungsraum befinden sich drei Gewasser zweiter Ordnung gemaB § 48 LWaG M-V. Dabei
handelt es sich um zwei Graben im Norden und im Osten (20:010-062-025 und 20:010-063-
001) und einen verrohrten Graben im Stiden des Geltungsbereichs (20:010-063-00).

Die Graben im Norden und im Siiden des Geltungsbereichs werden als solche erhalten. Es wer-
den entsprechende Bewirtschaftungsstreifen von jeglicher Bebauung freigehalten. Die Bau-
grenze wird entsprechend mit einem Abstand von 5 m zur Bschungskante festgesetzt.

Im Rahmen der Umsetzung der Planung wird der Ostliche Graben umverlegt, sodass dieser
auBerhalb der baugrenze im Geltungsbereich entlang der LandesstraBBe L24 verlauft.
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Abbildung 8: vorhandene FlieBgewdsser im Planungsraum; GAIA M-V

5.5 Brandschutz

Von o6ffentlichen Verkehrsflachen wird fiir die Feuerwehr weiterhin ein geradliniger Zu- oder
Durchgang zu rickwartigen baulichen Anlagen geschaffen.

Fir die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr gilt die Richtlinie
Uber Flachen fiur die Feuerwehr auf Grundstlicken. Die lichte Hohe der Zu- oder Durchfahrt
muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr fir den Katastro-
phen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulassigen Gesamt-
gewicht bis zu 16 t befahren werden kann (DIN 14090).

Zur Deckung des Loschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405 (02/2008) des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) weiterhin fir mind. 2 Stunden eine
Léschwassermenge von 48 m?/h in maximal 300 m Entfernung zu gewéhrleisten. Diese Lésch-
wassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur Verfligung stehen.
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5.6 verkehrliche ErschlieBung

Fur den Geltungsbereich und die hier zuldssigen Nutzungen erfolgt die verkehrliche Erschlie-
Bung Uber eine bestehende Zufahrt ausgehend von der LandesstraBe L 24 (Umgehungsstral3e).

Zu der LandesstraBBe wird die Baugrenze mit einem Abstand von mindestens 50 m festgesetzt.

5.7 Denkmalschutz

Innerhalb des Planungsraumes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeit-
zeugen der Geschichte zu erhalten sind.

Dariiber hinaus sind im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans keine Bo-
dendenkmale oder Verdachtsflachen bekannt.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden,
sind diese gemaB § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehdrde unverziiglich
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes fiir Kultur und Denkmalpflege in unverdndertem Zustand zu erhalten.

Die Anzeigepflicht besteht fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer
sowie zufdllige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt finf
Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spatestens nach einer Woche.
Die untere Denkmalschutzbehorde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verldangern,
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs.
3 DSchG M-V).

Die Denkmalfachbehérde, das Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege, stellt den fir die Fiih-
rung der Denkmallisten gemaB § 5 DSchG MV zustandigen unteren Denkmalschutzbehdrden
den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit
2010 tagesaktuell Gber einen Web-Map- Service (WM-Dienst) zur Verfligung. Die Bodendenk-
male sind dabei lediglich als unregelmaBige Flachen oder als Kreisflachen ausgewiesen. Dabei
ist bei den lediglich als Flachen, die sich mitunter tberlappen, ausgewiesenen Bodendenkma-
len von vornherein klar, dass es sich bei diesen Flachen um vermutete Bodendenkmale handelt.
Denn tatsadchliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und mtssen, um
den Status tatsachliche Bodendenkmale gemaB DSchG MV zu erhalten, von den Behdrden als
Korper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die Kérper nicht gegenseitig durchdrin-
gen, von der fur die Flihrung der Denkmalliste zustandigen Vollzugsbehorde nach férmlicher
Anhorung der Landesdenkmalfachbehdrde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste aufge-
nommen sowie der Grundstlckseigentiimer und die Gemeinde von der Eintragung der Denk-
male in die Denkmalliste benachrichtigt werden. Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwal-
tungsgericht Schwerin (2 A 3548/15 SN) festgestellt, dass das Denkmalschutzgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern (DSchG MV) keine Ermachtigungsgrundlage fiir Auflagen zur Sicherstellung
und Bergung vermuteter Bodendenkmale zu Lasten des Bauherrn gibt.
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6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind Veranderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdanderungen des mit der belebten
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beein-
trachtigen konnen. (§ 14 Abs. 1 BNatSchG)

Der Verursacher eines Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlas-
sen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch MaBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaBBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnah-
men).

Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung von Bauleitplanen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gemaB § 18 BNatSchG uber die Vermeidung,
den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

Die folgende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der Hinweise zur
Eingriffsregelung in der Neufassung vom Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern (gultig seit 01.06.2018; redaktionell Gberarbeitet am 01.10.2019).

Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes

Zur Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes sind zunachst die im Einwirkbe-
reich des Eingriffes liegenden Biotoptypen zu erfassen.

Die Erfassung und Bewertung der vorhandenen Biotope erfolgte auf der Grundlage der Anlei-
tung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpom-
mern (LUNG MV 2013) in Verbindung mit den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE).

Flachenbilanz:

Geltungsbereich 69.509 m?
Gewerbegebiet 36.796 m?
Sondergebiet 29.985 m?
private Verkehrsflache 122 m?
vorhandene Baumreihe 1.126 m?

Biotoptypen im Geltungsbereich

Biotoptyp Code FlachengroBe

Intensivgriinland auf Mineralstandorten GIM 47.190 m?

Siedlungsgebiisch aus heimischen Ge- PHX 10.209 m?

hoélzarten

Nicht- oder teilversiegelte Freiflache, teil- PEU 3.908 m?

weise mit Spontanvegetation

Strukturarme Kleingartenanlage PKA 1.930 m?
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Kleiner Miill- und Schuttplatz OSM 5.146 m?

Ermittlung des Biotopwertes

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche Wertstufe ent-
nommen. Der durchschnittliche Biotopwert ergibt sich aus der jeweiligen Wertstufe.

Biotoptyp Regenerationsfahigkeit Gefahrdung Wertstufe Biotopwert
GIM 0 1 1 1,5
PHX 1 1 1 1,5
PEU 0 1 1 1,5
PKA 0 0 0 1
OSM 0 0 0 0.3

Ermittlung des Lagefaktors

Uber Zu- bzw. Abschlage des ermittelten Biotopwertes wird die Lage der vom Eingriff betroffe-
nen Biotoptypen in wertvollen, ungestdrten oder vorbelasteten Raumen berlcksichtigt (Lage-
faktor).

Der Abstand zu vorhandenen Stérquellen betragt mehr als 100 m aber weniger als 625 m Ab-
stand zu den Storquellen befinden, ist ein Lagefaktor von 1,00 anzunehmen. Der Lagefaktor
0,75 ist anzunehmen, wenn der Abstand zu vorhandenen Stérquellen geringer als 100 m ist.

Berechnung des Eingriffsflichenadquivalents fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotopverande-
rung (unmittelbare Wirkungen/Beeintrachtigung)

Fur Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verandert werden (Funktionsverlust), ergibt
sich das Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flache
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.

. Flé(.:he fjes . Flache * Biotopwert * Eingriffsflachen-
Biotoptyp beeintrach- | Biotop- Lage- g
. ) Lagefaktor aquivalent
tigten Bio- wert faktor e
e [m?2 EFA]
tops in m
GIM 47.190 1,5 0,75 47190 *1,5*0,75 53.089
PHX 10.209 1,5 0,75 10.209 * 1,5 * 0,75 11.485
PEU 3.908 1,5 0,75 3.908 *1,5*0,75 4397
PKA 1.930 1 0,75 1.930*1*0,75 1.448
OSM 5.146 03 0,75 5.146 * 0,3 * 0,75 1.158
Summe der erforderlichen Eingriffsflichenaquivalente: 71.577

Berechnung des Eingriffsaquivalents fiir Funktionsbeeintrachtigung von Biotopen
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Biotopbeeintrachtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. auBerhalb der Baugrenze sind
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.

Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw.
Uberbauung von Flachen verbunden. Das fiihrt zu weiteren Beeintrachtigungen insbesondere
der abiotischen Schutzguter, so dass zusatzliche KompensationsmaBnahmen entstehen. Des-
halb ist biotopunabhéngig die teil-/vollversiegelte bzw. iberbaute Fliche in m? zu ermitteln
und mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu berticksichtigen.

Innerhalb des Gewerbegebietes ist eine GRZ von 0,8 festgesetzt, dementsprechend ist eine
Versiegelung von maximal 29.437 m? méglich.

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes werden die Modultische der Solarmodule tber Stit-
zen mit einer Grundflache von je 0,0141 m? im Erdreich verankert. Ebenso werden die Einfrie-
dungen mittels Rammfundamenten errichtet. Zusammengefasst betragt ihre versiegelte
Grundflache etwa 20 m?,

Zusatzlich werden voraussichtlich maximal zwei Trafostationen mit einer Grundflache und eine
Zisterne errichtet. Somit ergibt sich eine zusatzliche Versieglung von rund 60 m?. Fiir die duBere
ErschlieBung des Standorts sind keine zusatzlichen Fahrwege notwendig, sodass lediglich eine
Flache von 600 m? in ungebundener Bauweise (Schotter) notwendig (Teilversieglung) ist.

Daruber hinaus werden innerhalb des Geltungsbereiches teilversiegelte Flache als Stellplatze
und Rangierbereiche der Nebenanlagen angelegt, die einen Umfang von insgesamt rund
200 m?,

Eingriffsflachen-

Teil-/ Vollversiegelte Zuschlag fur Teil-/ Teil-/Vollversiegelte bzw. Uber- 4quivalente
bzw. - Uberbaute Flache Vollversiegelung baute Flache * Zuschlag .
(EFA m?)
29.517 m? 0,5 29.517*0,5 14.759
800 m? 02 800 * 0,2 160
Summe der erforderlichen Eingriffsflichenaquivalente: 14.919

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den berechneten Eingriffsflaichendquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunkti-
onale Kompensationsbedarf.

Eingriffsflachen-aqui- Eingriffsflachen-aqui- Elngrllffsﬂa.chen—aqul\./a— Multifunktio-
. . . . lent fir Teil-/Vollversie- naler Kompen-
valent flr Biotopbesei- | +  valent fir Funktions- | + @ .
tiqun beeintrichtiqun gelung bzw. Uberbau- sationsbedarf
99 9ng ung [m? EFA]
71.577 0 14.919
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Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs (m? EFA): 86.496

Beriicksichtigung kompensationsmindernder MaBnahmen
MaBnahme 8.30: Anlage auf Griinfldchen auf Photovoltaik-Freifldchenanlagen

Beschreibung: Die Zwischenmodulflachen sowie die von Modulen Uberschirmten Flachen
werden der Selbstbegriinung iberlassen.

Anforderungen:

keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks

keine Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln

héchstens zweimal jahrlich Mahd, Abtransport des Mahgutes

Frihster Mahdtermin 15. Juli

Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz
von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. Juli

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der Vor-
habengenehmigung

O 0O O O O

Wert der Zwischenmodulflachen:
SO EBS Zwischenmodulflachen GRZ 0,6
Uberschirmten Flachen GRZ 0,6

(40 %) - 0,5
(60 %) = 0,2

Damit ergibt sich folgende Aquivalenzflache fir die MaBnahme:

) Flache * Wert d. kom- Flachenaquivalent d.
kompensationsmindernde Flache Wert- pensations-mindern- kompens. mindern-
MaBnahme in m2 stufe den MaBnahme = m? den MaBnahme [m?
FA FA]
Anlage von Grinflachen auf
Photovoltaik- Freiflachenan- 17.991 0,2 17.991 *0,2 3.598
lagen (Uberschirmte Flache)
Anlage von Griinflachen auf
Photovoltaik-Freiflachenan-——  gq, 0,5 11.994 * 0,5 5.997
lagen (Zwischenmodulfla-
chen)
Gesamtumfang als Flachendquivalent fiir die kompensationsmindernde 9.595
MaBnahme:

Der um das Flachendquivalent der kompensationsmindernden MaBnahmen korrigierte multi-
funktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt:

Multifunktionaler Kompensati- -
onsbedarf (m? EFA)

Flachenaquivalent d. kompen- | =
sationsmindernden MaBnahme
(m? EFA)

korrigierter
multifunktionaler
Kompensationsbedarf

[m? EFA]

86.496 9.595
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Korrigierter multifunktionaler Kompensationsbedarf: 76.901

Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs

Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Okosysteme wurde der biotische Komplex zur
Bestimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Bei betroffenen
Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit verbundenen Beeintrachtigungen und
die daraus resultierenden KompensationsmaBnahmen gesondert zu ermitteln. Dies bedeutet,
dass eine additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der Multifunktionalitat
der Gbrigen KompensationsmafBnahmen nicht bereits gegeben ist.

Der additive Kompensationsbedarf ist verbal-argumentativ zu bestimmen und zu begriinden.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

« Alle natirlichen und naturnahen Lebensrdume mit ihrer speziellen Vielfalt an Lebensgemeinschaften
« Lebensraume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Rdume, die bedrohte Tierarten fiir Wanderungen inner-
halb ihres Lebenszyklus bendtigen.)

« Flachen, die sich fur die Entwicklung der genannten Lebensrdume besonders eignen und die fir die langfristige
Sicherung der Artenvielfalt bendtigt werden.

Schutzgut Landschaftsbild

» Markante gelandemorphologische Auspragungen (z. B. ausgepragte Hangkanten)
« Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und -bestandteile (z. B. Binnendiinen)

« Natirliche und naturnahe Lebensrdume mit ihrer spezifischen Auspragung an Formen, Arten und Lebensge-
meinschaften (z. B. Hecken)

 Gebiete mit kleinflachigem Wechsel der Nutzungsarten
« Landschaftsraume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen ermdglichen
« Landschaftsraume mit Gberdurchschnittlicher Ruhe

Schutzgut Boden

* Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen Bodenverdnderungen, z.B. Bereiche mit traditionell nur gering
den Boden verandernden Nutzungen (naturnahe Biotop- und Nutzungstypen)

» Vorkommen seltener Bodentypen
« Bereiche mit Gberdurchschnittlich hoher nattrlicher Bodenfruchtbarkeit
» Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller Béden

Schutzgut Wasser

+ Naturnahe Oberflachengewasser und Gewassersysteme (einschl. der Uberschwemmungsgebiete) ohne oder nur
mit extensiver Nutzung

« Oberflachengewasser mit tiberdurchschnittlicher Wasserbeschaffenheit

» Vorkommen von Grundwasser in tUberdurchschnittlicher Beschaffenheit und Gebiete, in denen sich dieses neu
bildet

* Heilquellen und Mineralbrunnen

Schutzgut Klima/Luft

 Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung
« Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten Bereichen

* Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich)
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Der Planungsraum ist gekennzeichnet durch die direkte Koppelung mit dem bestehenden In-
dustriegebiet, die glinstige Verkehrsanbindung und der reliefarmen Topografie. Das stadte-
bauliche Konzept ist auf die Errichtung eine stadteeigenen Wirtschaftshof im Zusammenhang
mit der Erzeugung erneuerbarer Energien und deren direkten Verarbeitung fir den Eigenbe-
darf an Storm und Nahwarme der Stadt ausgelegt.

Zu Wohnnutzungen sowie hochwertigen Biotopstrukturen wird mit der vorliegenden Planung
ein ausreichend groBer Abstand eingehalten, um immissionsrechtliche Konflikte zu vermeiden.
Es kommt damit zu keinen vorhabenbedingten Eingriffen in qualifizierte landschaftliche Frei-
raume.

Der gesamte Planungsraum befindet sich innerhalb eines 100 m weiten Korridors zu angren-
zenden Industrie- und Gewerbebetrieben und der Ortsumgehungsstrae. Durch die Inan-
spruchnahme der Intensivgriinlandflachen, Siedlungsgeblsche, nicht- oder teilversiegelter
Freiflachen, strukturarmen Kleingartenanlage, Mill- und Schuttplatze sind potentielle Lebens-
raume von Reptilien, Amphibien, Offenland- und Geholzbritern betroffen. Dabei handelt es
sich jedoch ausschlieBlich um ein storungsunempfindliches potentielles Arteninventar. Durch
artenschutzrechtliche MaBnahmen, die im Aufstellungsverfahren festzulegen sind, kdnnen er-
hebliche Eingriffe in diese faunistischen Sonderfunktionen vermieden werden. Es besteht daher
kein additiver Kompensationsbedarf fiir Arten und Lebensgemeinschaften.

Die Béden des Planungsraumes besitzen auf Grund ihrer anthropogenen Uberformung nur
eine allgemeine Bedeutung im Naturhaushalt. Es besteht daher kein additiver Kompensations-
bedarf fur Sonderfunktionen der Boden.

Fir das Schutzgut Wasser sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine gesonderten SchutzmaB-
nahmen notwendig. Eine diversifizierte Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Wasser erfolgt
innerhalb des zu erstellenden Umweltbericht. Es besteht daher kein additiver Kompensations-
bedarf fur das Schutzgut Wasser.

Durch das Vorhaben sind keine klimarelevanten Strukturen mit besonderer Bedeutung betrof-
fen. Es besteht daher kein additiver Kompensationsbedarf fur das Schutzgut Klima/Luft.

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung fiir das Landschaftsbild sind vorliegend
nicht vorhanden. Durch die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung und den angrenzenden
Industrie- und Gewerbebetriebe sowie der Umgehungsstrae werden durch die Umsetzung
der Planung keine erheblichen zusatzlichen visuellen Storreize im Landschaftsbild hervorgeru-
fen. Es besteht damit kein additiver Kompensationsbedarf fiir Sonderfunktionen des Land-
schaftsbildes.

Gesamtbilanzierung

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf betragt 76.901 m? EFA. Innerhalb des
Planungsraumes werden keine AusgleichmaBnahmen durchgefiihrt. Damit verbleibt das ge-
samte Kompensationserfordernis von 76.901 m2.
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Der verbleibende multifunktionale Kompensationsbedarf wird durch zertifizierte Okokon-
tomaBnahmen innerhalb der Landschaftszone 4 (Héhenriicken und Mecklenburgische Seen-
platte) vollstandig kompensiert. Ein entsprechender Nachweis wird der zustandigen unteren
Naturschutzbehdrde vor dem Satzungsbeschluss vorgelegt.

Bebauungsplan der Stadt Rébel/Mdritz Begriindung Stand April 2024

.Energie- und Wirtschaftshof an der Umgehungsstral3e”



	Vorlage
	Anlage  1 Planzeichnung
	Anlage  2 Begründung

